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gen, Ordnungswidrigkeiten, Verletzung der Schulpflicht, arbeits
scheuen Verhaltens und aus der Lösung zivilrechtlicher und 
anderer Rechtsstreitigkeiten ergibt, sind die Möglichkeiten, dem 
Entstehen von Straftaten und anderen Rechtsverletzungen so
wie Rechtsstreitigkeiten mittels der in § 12 GGG gewiesenen 
Formen der Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen 
Kräften entgegenzuwirken, voll zu nutzen. Führt die SchK dazu 
Aussprachen mit Bürgern durch, sind dies keine Beratungen 
gemäß § 10 GGG bzw. Kapitel III und IV der SchKO, da diese 
Übergabeentscheidungen oder Anträge voraussetzen. Erzie
hungsmaßnahmen gemäß § 11 Abs. 2 GGG, §§ 26, 35, 41, 45 und 
49 SchKO dürfen in solchen Fällen demnach nicht festgelegt 
werden.


